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Bekanntgabe des Verlustes und Ungültigerklärung des Dienstsiegels Nr. 34 
 
vom 9. April 2025 
 
 
 
1. Hiermit wird bekanntgegeben, dass das Dienstsiegel der Universität Konstanz 

mit der Nummer 34 verlustig ist. 
 

2. Das Dienstsiegel Nummer 34 ist ein Farbdruckstempel in kreisrunder Form und 
hat einen Durchmesser von 3,5 cm. Es enthält mittig das Wappen des Landes 
Baden-Württembergs, darum befindet sich die Umschrift „Universität Konstanz“, 
bei der das erste Wort im oberen Halbbogen und das zweite Wort im unteren 
Halbbogen abgebildet ist. Zwischen den beiden Wörtern im Halbbogen befinden 
sich am rechten und linken Rand jeweils ein „+“ und darunter ein mit der Spitze 
nach außen zeigendes ausgefülltes Dreieck. 

 

 
Abbildung des Siegels Nummer 34. 
 
 

3. Das Dienstsiegel der Universität Konstanz mit der Nummer 34 wird hiermit für 
ungültig erklärt. 

 
 
 
Konstanz, 9. April 2025 
 
 
 
gez. 
 
 
 
Prof. Dr. Katharina Holzinger 
- Rektorin - 


